
Hygienekongress 
2011 in Dresden
Die Ärztekammern der Länder Sach-
sen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und 
Mecklenburg-Vorpommern führen 
gemeinsam mit der Krankenhausge-
sellschaft Sachsen und der Landes-
krankenhausgesellschaft Branden-
burg am 2. und 3. Dezember 2011 
in Dresden einen Hygienekongress 
durch. Der zweitägige Kongress fin-
det im Deutschen Hygiene-Museum 
statt. Am 8. Juli 2011 hat der Bun-
desrat das Gesetz zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes und weite-
rer Gesetze gebilligt.  Nunmehr sind 
die Bundesländer verpflichtet, bis 
zum 31. März 2012 Verordnungen 
zur Infektionshygiene und zur Prä-
vention von resistenten Krankheitser-
regern in medizinischen Einrichtun-
gen zu erlassen. Neben einer größe-
ren Verbindlichkeit der Empfehlun-
gen der beim Robert-Koch-Institut 
angesiedelten Kommissionen zur 
Krankenhaushygiene sowie Antiin-
fektiva, Resistenz und Therapie sol-
len Einrichtungen ab einer bestimm-
ten Bettenzahl hauptamtliche Kran-
kenhaushygieniker anstellen. Ebenso 
sollen der Antibiotika-Verbrauch 
dokumentiert und spezielle Empfeh-
lungen für den Umgang mit MRSA-
Patienten gegeben werden. Im Mit-
telpunkt des ersten Kongresstages, 
dem 2. Dezember 2011 (14.00 Uhr 

bis 18.00 Uhr), steht das berufs- und 
gesundheitspolitisches Forum. Hier 
soll es um die Aspekte der prakti-
schen Umsetzung der verabschiede-
ten gesetzlichen Regelungen und 
nach den Zuständigkeiten im Bereich 
Hygiene auf Bundes- und Landes-
ebene gehen. In einer Podiumsdis-
kussion stehen Vertreter aus Politik 
und Experten für Fragen zu aktuellen 
Schwerpunkten zur Hygiene in der 
medizinischen Versorgung zur Verfü-
gung. Am 3. Dezember 2011 (9.00 
Uhr bis 13.00 Uhr) finden mehrere 
Foren und Kolloquien parallel statt: 
Forum Krankenhaushygiene, Forum 
Öffentlicher Gesundheitsdienst – 
Überwachung medizinischer Einrich-
tungen, Forum Aktuelle Aspekte der 
Kommunalhygiene in Schulen und 
Kindertagesstätten, Kolloquium HIV/
AIDS – Rückblick und gegenwärtige 
Situation sowie ein Patientenforum. 

Eingeladen sind alle Ärzte aus dem 
stationären und niedergelassenen 
Bereich, dem Öffentlichen Gesund-
heitsdienst und anderer Aufgaben-
kreise sowie Hygieneexperten und 
Hygienefachkräfte. Auch Pflegekräf-
 te, Interessierte aus anderen Heilbe-
rufen, wie zum Beispiel Zahnärzte, 
Apotheker oder Tierärzte. Ebenfalls 
herzlich begrüßen wir Vertreter aus 
Gesundheitsbehörden, Krankenkas-
sen, der Gesundheitspolitik und inte-
ressierte Bürger.

Für weitere Informationen stehen wir 
Ihnen unter der E-Mail: hygienekon-
gress@slaek.de gern zur Verfügung.

Dr. med. Katrin Bräutigam 
Ärztliche Geschäftsführerin 

E-Mail: aegf@slaek.de

Mitteilungen der Geschäftsstelle
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Hygienekongress 2011, 
Ort: Deutsches Hygiene-Museum
2. Dezember 2011 (14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) und 3. Dezember 2011 
(9.00 Uhr bis 13.00 Uhr)
Die Teilnahmegebühren betragen 
für beide Kongresstage zusammen 
bis 31.10.2011 100,00 EUR, da -
nach 140,00 Euro. Medizinische 
Fachangestellte und Pflegekräfte 
zahlen 80,00 EUR.  
Karten für das Get-Together am 
Abend des 2. Dezember (ab 18.30 
Uhr) erhalten Sie für 30,00 EUR 
pro Person. Die Anmeldung zum 
Kongress und die Buchung von 
Übernachtungsmöglichkeiten er -
folgt ausschließlich online über die 
Homepage der Sächsischen Lan-
desärztekammer.  Dort finden Sie 
unter dem Punkt „Aktuell“ die 
Ankündigung zum Hygienekon-
gress und die Weiterleitung auf 
die Homepage, auf der die ent-
sprechenden Buchungen vorge-
nommen werden können.
Der Kongress ist mit insgesamt 14 
Fortbildungspunkten für Ärzte 
anerkannt.

Arzt in Sachsen

Chancen und Perspektiven im 
sächsischen Gesundheitswesen

Die Sächsische Landesärztekammer 
(SLÄK), die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen (KVS), die Kranken-
hausgesellschaft Sachsen (KGS), die 
Sächsische Apotheker- und Ärzte-
bank (APO-Bank) laden alle Ärzte in 
Weiterbildung sowie die PJ-ler herz-
lich ein zu einer 

Informationsveranstaltung für 
Ärzte in Weiterbildung
am 21. Januar 2012 
von 10.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr
in das Gebäude der Sächsischen 

Landesärztekammer, 
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden.

Zum nunmehr vierten mal findet 
diese bisher gut besuchte Veranstal-
tung statt. Auch in diesem Jahr 
informieren Vertreter ärztlicher Stan-
desorganisationen in Sachsen, erfah-
rene Ärzte und Geschäftsführer 
sächsischer Krankenhäuser und bera-
ten zu Chancen, Perspektiven und 
Einsatzmöglichkeiten im ambulanten 
Bereich, stationären Bereich und im 
Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Nach der Rückmeldung der Teilneh-
mer der vergangenen Jahre wurde 
das Veranstaltungskonzept ange-
passt und ausgebaut, sodass die 
individuelle Beratung der Weiterzu-

bildenden im Mittelpunkt steht. 
Einer Begrüßung und Einführung 
von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr durch 
einen Vertreter des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz (angefragt) und 
Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze, 
Präsident der Sächsischen Landesärz-
tekammer, folgt ab 11.00 Uhr die 
Beratung im Foyer an den Ständen 
der beteiligten Institutionen und 
einer Vielzahl von Krankenhäusern 
im Freistaat Sachsen. Dabei können 
Fragen zu Themen wie:
   
■ individuelle Gestaltung der Wei-

terbildung,
■ Karrierechancen im Krankenhaus,
■ Gründung oder Übernahme einer 

Praxis,



■ Berufsmöglichkeiten im Öffentli-
chen Gesundheitsdienst,

■ Fördermöglichkeiten.

intensiv diskutiert und beantwortet 
werden. 
In zeitgleich von 12.00 bis 15.00 Uhr 
stattfindenden Workshops stehen 
nachfolgende Schwerpunkte im Mit-
telpunkt: 
1. Der Landarzt – ein Erfolgsmodell 

für die Zukunft!
2. Traumjob Hausarzt?!
3. Arbeiten als angestellter Arzt in 

einer Praxis
4. Der unternehmerisch tätige Arzt 

– ein Erfahrungsbericht
5. Eine Bewerbung als Spiegelbild 

der Persönlichkeit 

6. TOP JOB – Was zeichnet ein 
arbeitnehmerfreundliches Kran-
kenhaus aus?

7. Psychiatrische Tätigkeit in moder-
nen Krankenhausstrukturen 

8. Finanzielle Grundlagen für das 
Berufsleben

9. Ihre eigene Arztpraxis – Vorteile 
der Niederlassung 

10. Arbeiten in Versorgungsstruktu-
ren – Neue Arbeitsmodelle in 
Praxis und Klinik 

Die Workshops stehen unter der Lei-
tung von erfahrenen Referentinnen 
und Referenten und dauern je 45 
Minuten. Sie werden dreimal nachei-
nander durchgeführt. Die Anmel-
dung erfolgt vor Ort in der Reihen-
folge der Einschreibung.

Die gesamte Veranstaltung ist für 
das Sächsische Fortbildungszertifikat 
mit 8 Fortbildungspunkten bewertet.

Um Anmeldung wird gebeten:
Für Anmeldungen und Ihre Rückfra-
gen stehen wir Ihnen unter der 
E-Mail-Adresse 
Arzt-in-Sachsen@slaek.de 
zur Verfügung. 
Weitere Informationen zur Veranstal-
tung können Sie auf unserer Home-
page www.slaek.de in der Rubrik 

„Weiterbildung“ abrufen. 

 

Dr. med. Katrin Bräutigam, 
Ärztliche Geschäftsführerin 

E-Mail: aegf@slaek.de

Mitteilungen der Geschäftsstelle
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Die Sächsische Landesärztekammer 
führt die nächste schriftliche Ab -
schlussprüfung im oben genannten 
Ausbildungsberuf am Montag, dem 
16. Januar 2012, 9.00 Uhr bis 15.00 
Uhr in der Sächsischen Landesärzte-
kammer, Schützenhöhe 16, 01099 
Dresden durch.
Die Prüfung im praktischen Teil 
erfolgt im Zeitraum von ca. Ende 
Januar bis Mitte Februar 2012.

I. Zulassung zur Abschlussprüfung
Zur Abschlussprüfung mit Beginn 16. 
Januar 2012 können regulär Um -
schüler/innen, deren Umschulungs-
verhältnis nicht später als am 28. 
Februar 2012 endet und Prüflinge, 
die den Antrag auf eine Wiederho-
lungsprüfung gestellt haben (§ 37 
Abs. 1 Berufsbildungsgesetz), zuge-
lassen werden.

II. Zulassung in besonderen Fällen
1. Gemäß § 45 Abs. 1 Berufsbil-
dungsgesetz können Auszubildende 
und Umschüler/innen (bei Umschu-
lungszeit von 30 bis 36 Monaten) 
nach Anhören des Ausbildenden und 
der Berufsschule vor Ablauf ihrer 
Ausbildungs- und Umschulungszeit 
zur Abschlussprüfung zugelassen 
werden, wenn ihre Leistungen dies 

rechtfertigen (vorzeitige Abschluss-
prüfung).
Als Maßstäbe für eine Einzelfallent-
scheidung sind festgelegt:
■ maximal mögliche Verkürzung 

von insgesamt sechs Monaten,
■ mindestens gute Lern- und Ausbil-

dungsergebnisse in der Arztpraxis,
■ gute Lernmotivation und Lerner-

gebnisse mit Notendurchschnitt 
bis 2,0 in der Berufsschule und

■ mindestens befriedigende Note 
in der Zwischenprüfung.

Die Inhalte des Ausbildungsrahmen-
planes und des im Berufsschulunter-
richt vermittelten Lernstoffes – 
soweit er für die Berufsausbildung 
wesentlich ist – müssen dabei voll-
ständig anwendungsbereit sein.
2. Prüflinge ohne vorangegangenes 
Berufsausbildungsverhältnis, die 
nachweisen, dass sie mindestens das 
Eineinhalbfache der Zeit, die als Aus-
bildungszeit vorgeschrieben ist, in 
dem Beruf des Arzthelfers/der Arzt-
helferin/des/der Medizinischen Fach-
angestellten tätig gewesen sind  
(§ 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz).

III. Anmeldung und Zulassungs-
verfahren
Die Anmeldung zur Abschlussprü-
fung hat mit vollständigen Unterla-

gen nach § 10 der Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschluss-
prüfungen im Ausbildungsberuf des 
Medizinischen Fachangestellten/der 
Medizinischen Fachangestellten der 
Sächsischen Landesärztekammer (ver-
öffentlicht im Internet unter www.
slaek.de) bis spätestens 3.11.2011 
zu erfolgen.

Über die Zulassung zur Abschluss-
prüfung entscheidet die zuständige 
Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht für gegeben, so 
 entscheidet der Prüfungsausschuss  
(§ 46 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz).
Die Anmeldeformulare und die Ge -
bührenbescheide gehen den ausbil-
denden Ärzten oder in den Fällen der 
Wiederholungsprüfung ohne Ausbil-
dungsverlängerung und der Exter-
nen Prüfung (Ziffer II. 2) den Prüflin-
gen rechtzeitig zu.

Bestehen Auszubildende/Umschüler/
innen vor Ablauf der Ausbildungs- 
oder Umschulungszeit die Abschluss-
prüfung, so endet das Berufsausbil-
dungs- oder Umschulungsverhältnis 
mit Bekanntgabe des Ergebnisses 
durch den Prüfungsausschuss (§ 21 
Abs. 2 Berufsbildungsgesetz).
Für Fragen stehen wir Ihnen gern 
unter Tel. 0351 8267170/-171 zur 
Verfügung.

Marina Hartmann
Leitende Sachbearbeiterin

Referat Medizinische Fachangestellte

Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf 
„Medizinischer Fachangestellter/ 
Medizinische Fachangestellte“




